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Verhaltens-
vereinbarungen

Regeln für ein geordnetes und effizientes Arbeiten in der Schule

Als kaufmännische Schule ist es unsere Aufgabe, die Schüler auf die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Anforderungen optimal vorzubereiten. Ein gutes Gesprächs- und produktives Arbeitsklima zwischen Lehrern, Schülern und Eltern erleichtert allen die Erfüllung dieser Aufgabe.

Die Schule ist vergleichbar mit einem Unternehmen, in dem wir gemeinsam arbeiten und einen Großteil des Tages miteinander verbringen. Erfolg setzt nicht allein auf den Erwerb von fachlichen Kompetenzen und Fähigkeiten, sondern umfasst auch die zwischenmenschlichen Beziehungen und Umgangsformen des Zusammenlebens und Zusammenarbeitens. Neben Flexibilität und Teamfähigkeit tragen Ordnung und Sauberkeit zum Erfolg jedes einzelnen sowie auch zum Erfolg des Unternehmens bei.

Daraus leiten sich Regeln für das Verhalten, für die persönliche Verantwortung und Arbeitseinstellung sowie für die Arbeitsweise ab, wie sie im beruflichen und privaten Leben üblich und erwünscht sind.

Es sollte daher eine Selbstverständlichkeit sein, dass wir einander mit

· Höflichkeit

· Toleranz

· Respekt und

· Hilfsbereitschaft begegnen.

Wir legen außerdem besonderen Wert darauf,

· dass die Regeln des guten Benehmens und der Höflichkeit eingehalten werden, wie z. B. das Grüßen, höfliche Ausdrucksweise usw.

· dass Probleme durch Gespräche gelöst werden
· dass wir einander körperlich und seelisch nicht verletzen

· dass wir das Eigentum der Schule und der anderen achten

· dass wir gestellte Aufgaben termingerecht und in der erforderlichen Qualität erledigen

· und dass wir uns an getroffene Vereinbarungen für ein geregeltes Miteinander halten!

Ordnung und Verhalten in der Klasse

(
Um den Reinigungsaufwand gering zu halten, darf die Klasse nur mit Hausschuhen betreten werden. Daher ist es für jeden Schüler verpflichtend, nach Betreten des Schulgebäudes Überbekleidung, Kopfbedeckung und Schuhe in den Garderobenspinden zu deponieren. Bitte nur Hausschuhe mit heller oder abriebfester Sohle verwenden. Turnschuhe sind keine Hausschuhe.

(
Bei Schlechtwetter darf der Schulhof nicht mit Hausschuhen betreten werden.

(
Im Schulgebäude und insbesondere in den Klassenräumen ist auf Ordnung zu achten. Auch die vorgeschriebene Mülltrennung ist gewissenhaft durchzuführen. Leere Getränkeflaschen werden von den Schülern zurückgestellt. Nach Unterrichtsende sind die Sessel auf die Tische zu stellen.

(
Die Klassenordner sollen die ihnen übertragenen Aufgaben gewissenhaft erledigen.

♫
Der Betrieb von Elektrogeräten ist aus feuerpolizeilichen Gründen nicht gestattet.


Radios, CD-Player,... sind in der Pause in Zimmerlautstärke mit Zustimmung des Klassenvorstandes erlaubt.

· Mobiltelefone und andere elektronische Geräte, z.B. iPOD,  dürfen während des Unterrichts weder von Schülern noch von Lehrern verwendet werden. Sollten sich Schüler nicht daran halten, dürfen diese von den Lehrkräften abgenommen und an die Erziehungsberechtigten ausgefolgt werden.
(
Unmittelbar nach Pausenende sind die Türen zu schließen und die Schüler bereiten sich ruhig auf den Unterricht vor.

(
Das Mitbringen von Gegenständen, die den Schulbetrieb stören und die Sicherheit gefährden, ist zu unterlassen.

(
Die Gestaltung des Klassenraumes nach Absprache mit dem Klassenvorstand ist erwünscht.

(
Bei Beschädigung oder Verschmutzung von fremdem Eigentum ist vom Schädiger Schadenersatz zu leisten.

(
Fotografieren und Filmen in der Schule und die Veröffentlichung derartiger Inhalte ist ohne Zustimmung der Direktion nicht erlaubt.
Fernbleiben vom Unterricht

(
Regelmäßiger und pünktlicher Schulbesuch gehört zu den Pflichten des Schülers! Neben dieser gesetzlichen Verpflichtung besteht auch ein enger Zusammenhang zwischen regelmäßigem Schulbesuch und erbrachten Leistungen. Es ist vor allem im Interesse der Schüler dieser Verpflichtung nachzukommen!

(
Entschuldigungen sind in der vom Klassenvorstand gewünschten Form innerhalb einer Woche unaufgefordert mitzubringen. Bei Arztbesuchen bzw. auf Verlangen des Klassenvorstandes ist eine ärztliche Bestätigung vorzulegen. Sollte ein Schüler länger als drei Tage vom Unterricht fernbleiben, so ist der Klassenvorstand zu verständigen.

· Bei unentschuldigtem Fernbleiben kann der Schüler nach vorausgegangener Kontaktaufnahme der Schule mit dem Erziehungsberechtigten abgemeldet werden.

Verlassen des Schulgebäudes

(
Während der Mittagspause/Freistunde dürfen schulpflichtige Schüler das Schulgebäude verlassen, wenn eine Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten vorliegt!

(
Verlässt ein Schüler während des Unterrichts einschließlich der Pausen die Schule, hat er die Pflicht, sich beim Lehrer der folgenden Stunde abzumelden.

(
Werden Freistunden im Schulgebäude verbracht, so ist darauf zu achten, dass der Unterricht anderer Klassen nicht gestört wird.

Rauchen und Suchtmittel

(
Die Schule ist ein öffentliches Gebäude und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ist das Rauchen am Schulgelände verboten.
(
Der Konsum von Alkohol und anderen Drogen ist ausnahmslos verboten! 

Funktionsräume und andere Klassenräume

(
Der Konsum von Getränken und Speisen ist in den Funktionsräumen nicht gestattet.

(
Findet der Unterricht nicht in der eigenen Klasse statt, so ist auf Ordnung zu achten und das Eigentum anderer Schüler zu respektieren.

(
Schulfremde Software darf auf schuleigenen Computern weder installiert noch verwendet werden. Weiters dürfen keine Veränderungen an Soft- oder Hardware vorgenommen werden. Anfallende Kosten für die Wiederherstellung sind vom Verursacher zu ersetzen.

Auskunftserteilung und Unterrichtssprache
(
Im Sinne einer guten Zusammenarbeit zwischen Schülern, Eltern und Lehrern wird den Eltern von der Schule über schulische Angelegenheiten Auskunft erteilt. Sollte ein volljähriger Schüler mit dieser Vorgehensweise nicht einverstanden sein, hat er dies schriftlich dem Klassenvorstand mitzuteilen.

(
Unterrichtssprache ist Deutsch, daher ist im Schulgebäude (abgesehen vom Unterricht in einer Fremdsprache) im Sinne einer allgemeinen Verständigung und Vermeidung von Ausgrenzung anderer Schüler die deutsche Sprache zu verwenden.
Konsequenzen

Klassen bzw. Schüler, die sich nicht an diese Verhaltenvereinbarungen halten, werden durch 


pädagogische Gespräche, auch mit Einbeziehung der Eltern,


Nachholen versäumter/vernachlässigter Pflichten 

angehalten, ihr Verhalten zu ändern.

(
Sollten die oben angeführten Erziehungsmittel nicht ausreichen, können weitere Maßnahmen, wie sie laut Schulunterrichtsgesetz vorgesehen sind, ergriffen werden, (Verhaltensnoten, Versetzung, Ausschluss).

· Auch wenn in bestimmten Fällen negative Konsequenzen nicht zu vermeiden sind, wollen wir jedoch versuchen durch Belohnungen Anreize zu geben, das Schulleben gemeinsam positiv zu gestalten, (besondere Schulveranstaltungen, Schitag, Wandertag, Gutscheine ...).










